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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. ZPO: Beschwerde gegen Bestellung eines Prozesspflegers 

Beschluss vom 22.10.2024, Az: II ZB 11/23  

2. PatG, EuPatÜbk: Anforderung an angemessene Erfolgserwartung 
Urteil vom 08.10.2024, Az: X ZR 77/23  

3. BGB: Anwendung von § 359a  
Urteil vom 08.10.2024, Az: XI ZR 19/23  

4. BGB: Belegvorlage bei Zugewinn eines selbständigen Anwalts und Notars 
Beschluss vom 25.09.2024, Az: XII ZB 508/23  

5. AufenthG: Hinderung an Ausreise wegen Freiheitsstrafe 
Beschluss vom 29.10.2024, Az: XIII ZB 53/21  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. ZPO: Beschwerde gegen Bestellung eines Prozesspflegers 

Beschluss vom 22.10.2024, Az: II ZB 11/23 
Eine sofortige Beschwerde gegen die Bestellung eines Prozesspflegers nach § 57 ZPO 
für eine GmbH ist nicht statthaft. 
 

  

2. PatG, EuPatÜbk: Anforderung an angemessene Erfolgserwartung 
Urteil vom 08.10.2024, Az: X ZR 77/23 
Die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allge-
meingültig formulieren. Sie sind jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in 
Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforder-
lichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und 
der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- 
und Nachteile zu bestimmen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 16. April 2019 - X 
ZR 59/17 , GRUR 2019, 1032 Rn. 31 - Fulvestrant; Urteil vom 7. Juli 2020 - X ZR 
150/18 , GRUR 2020, 1178 Rn. 108 - Pemetrexed II; Urteil vom 26. Januar 2021 - X 
ZR 24/19 , GRUR 2021, 696 Rn. 51 - Phytase). 
 

  

3. BGB: Anwendung von § 359a  
Urteil vom 08.10.2024, Az: XI ZR 19/23 
§ 359a Abs. 1 BGB aF ist nur anwendbar, wenn zwischen dem Darlehensvertrag und 
dem angegebenen Vertrag ein Finanzierungszusammenhang besteht. 
 

  

4. BGB: Belegvorlage bei Zugewinn eines selbständigen Anwalts und Notars 
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Beschluss vom 25.09.2024, Az: XII ZB 508/23 
a) Zur Auskunftserteilung und Belegvorlage im Zugewinnausgleichsverfahren, wenn 
der auskunftspflichtige Ehegatte als selbständiger Rechtsanwalt und Notar tätig ist. 
 
b) Eine vom Auskunftspflichtigen erstellte Liste, in der zu einem Stichtag noch offene 
Forderungen ausgewiesen sind, ist Bestandteil der Auskunftsverpflichtung nach § 
1379 Abs. 1 Satz 1 BGB und kein Beleg im Sinne von § 1379 Abs. 1 Satz 2 BGB . 
 

  

5. AufenthG: Hinderung an Ausreise wegen Freiheitsstrafe 
Beschluss vom 29.10.2024, Az: XIII ZB 53/21 
Ein vollziehbar zur Ausreise verpflichteter Ausländer ist während des Vollzugs einer 
Freiheitsstrafe wegen einer Straftat, die er ohne Kenntnis davon begangen hat, wann 
die ihm gesetzte Ausreisefrist beginnt und endet, im Sinne des § 62b Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 AufenthG unverschuldet an der Ausreise gehindert. 
  

 

 


